
Am 16.12.2021 auf der Website der Stadt Bedburg veröffentlicht. 

 
Siebte Änderungssatzung zur Satzung über die Entsorgung  

des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen 
in der Stadt Bedburg vom 15.12.2021 

 

Aufgrund der 
 
- §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), 

- der §§ 60, 61 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - 
WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch das Artikel 2 des Gesetzes 
vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3901), 

- der §§ 51ff., 53 Abs. 1e Satz 1, 53 c, 65 Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung 
wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 560, 718), 

-  der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1029), sowie 

- der Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüber-
wachungsverordnung Abwasser - SüwVO Abw) vom 17. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 602), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 560, 718) 
 

hat der Rat der Stadt Bedburg am 14.12.2021 folgende Siebte Änderungssatzung beschlossen: 
 
 

 
Artikel I 
 

§ 11 erhält folgende Fassung: 

Benutzungsgebühren 
Für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus Grundstücksentwässerungsanlagen 
und deren Beseitigung werden Gebühren nach der abgefahrenen Menge je cbm erhoben. 
Hierbei gelten folgende Gebührensätze: 
 

a) Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Abwasser aus einer 
Grundstücksentwässerungsanlage mit einem CSB-Wert bis einschließlich 2.000 mg/l 
beträgt je cbm abgefahrenen Grubeninhalts   
 

(1) 103,31 Euro bis einschließlich 3 m³ Abfuhrmenge 
(2)   29,73 Euro größer 3 m³ Abfuhrmenge. 

 
b) Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Abwasser aus einer 

Grundstücksentwässerungsanlage mit einem CSB-Wert über 2.000 mg/l bis 
einschließlich 30.000 mg/l beträgt je cbm abgefahrenen Grubeninhalts   
 

(1) 121,96 Euro bis einschließlich 3 m³ Abfuhrmenge 
(2)   48,39 Euro größer 3 m³ Abfuhrmenge. 

 
c) Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Abwasser aus einer 

Grundstücksentwässerungsanlage mit einem CSB-Wert über 30.000 mg/l beträgt je 
cbm abgefahrenen Grubeninhalts   
 

(1) 142,20 Euro bis einschließlich 3 m³ Abfuhrmenge 



(2)   68,62 Euro größer 3 m³ Abfuhrmenge. 
 

d) Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Abwasser aus Chemietoiletten beträgt 
je cbm abgefahrenen Grubeninhalts   
 

(1) 165,40 Euro bis einschließlich 3 m³ Abfuhrmenge 
(2)   91,83 Euro größer 3 m³ Abfuhrmenge. 

 
Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Zeitpunkt des Auspumpens.  
Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte oder der sonst zur 
Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf dessen Grundstück die 
Entwässerungsanlage betrieben wird. 
 
 
Artikel II 
 
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft.  

 

 
Bekanntmachungsanordnung  

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Wortlaut der Satzung 
stimmt mit dem Beschluss des Rates der Stadt Bedburg aus seiner Sitzung am 14.12.2021 
überein. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
Bedburg, den 15.12.2021 
 
 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister 
 
(gez.)  
Solbach 
 


